Arbeitsgruppe 
„Landes-Behindertengleichstellungsgesetz (L-BGG) 2005 
nur erster Schritt – Nachbesserungen müssen folgen!“

Verfasser der Zusammenfassung: Britta Bühler und Alexander Zoller
Unter den rund 50 behinderten Teilnehmern herrschte Einigkeit, dass das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz (L-BGG) dringend nachgebessert werden muss. 

Das Gesetz vom Juni 2005 sei ein „Minimalkonsens“, was auf Dauer sehr unbefriedigend sei. Gerade im Zusammenhang mit der Thematik des barrierefreien Bauens erweise sich das L-BGG gar als „zahnloser Tiger“, da es hier sehr schwammig formuliert sei und die Landesbauordnung (LBO) nicht berühre. 

Das Thema Barrierefreiheit mit seinen verschiedenen Facetten bildete einen von drei thematischen Schwerpunkten der AG. Weitere Diskussionspunkte, anhand derer die AG-Teilnehmer das L-BGG kritisch unter die Lupe nahmen, waren die Mitbestimmung / Interessenvertretung durch Behindertenbeauftragte sowie die rechtliche Durchsetzung der Gleichstellung.

1.) Barrierefreies Leben
Einigkeit herrschte, dass barrierefreies Bauen auch angesichts des demografischen Wandels, des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ und der Situation von Eltern mit Kinderwagen eine Investition in die Zukunft sei. Daher müsse es auch bindende Rechtsvorschriften zum barrierefreien Wohnen geben, meinte ein Teilnehmer mit Blick auf das bayerische Landesgleichstellungsgesetz, in dem es konkrete Vorgaben zur Errichtung barrierefreier Erdgeschosswohnungen in neuen Mehrfachanlagen gibt. 
Ein anwesender Abgeordneter (Herr Staatssekretär Dieter Hillebrand) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Barrierefreiheit bei öffentlichen Gebäuden, insbesondere für Neubauten seit 1996 verpflichtend geregelt sei und dass im Geschosswohnungsbau jede vierte Wohnung nun barrierefrei sein müsse.

Mangels klarer Regelungen im L-BGG bestehe, so die AG-Teilnehmer, jedoch die Gefahr, dass in Punkto Einhaltung der Barrierefreiheit in Baden-Württemberg auf die Landesbauordnung (LBO) verwiesen und dann wegen „unverhältnismäßig hoher Kosten“ auf barrierefreie Gestaltung verzichtet werde. Deshalb sprachen sich die Betroffenen für eine verbindliche Regelung im L-BGG aus, die auch die Frage klärt, ab wann „unverhältnismäßig hohe Kosten“ vorliegen. 
Außerdem müsse der Erhalt von finanziellen Zuschüssen für den ÖPNV an die Einhaltung der Barrierefreiheit nach dem L-BGG gekoppelt werden. Anderenfalls drohten massive Verschlechterungen, zeigten sich Betroffene gerade auch mit Blick auf die Föderalismusreform überzeugt. 
Nach dieser Reform vom Herbst 2006 sind jetzt die Länder für die Finanzierung des ÖPNV zuständig. Die Teilnehmer befürchten, dass Landeszuschüsse gewährt werden, ohne dass auf die Einhaltung der Barrierefreiheit geachtet wird.

Aufgrund der zunehmenden Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge sei es in diesem Bereich (z. B. bei privaten Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen) ebenfalls wichtig, den Empfang öffentlicher Zuwendungen zwingend an die Beachtung des L-BGG zu koppeln.
Auch müsse man es den Behindertenverbänden erleichtern, fachliche Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen und zur Verkehrsplanung überhaupt abgeben zu können. Daher müsse es unbedingt Regelungen zum Kostenersatz geben, um den Verbänden deren Aufwendungen im Rahmen der Anhörungen zu erstatten. Anderenfalls seien fundierte Stellungnahmen seitens der Behindertenverbände nur sehr begrenzt leistbar. Aufgrund der eingeschränkten Finanzkraft dieser Verbände werde langfristig eine Schwächung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung erfolgen. 
Dass zum barrierefreien Leben mehr gehört als zugängliche Gebäude und ein barrierefreies Verkehrswesen verdeutlichten gehörlose und blinde Teilnehmer. Sie verwiesen auf fehlende Regelungen zur Übernahme der Kosten für Gebärdensprachdolmetscherdienste beispielsweise bei Elternabenden und auf mangelnde Sensibilität von Behörden und Einrichtungen, z. B. Schulen, wenn es um die Lesbarkeit von Schriftstücken für blinde Menschen gehe. Mangels klarer Regelungen zur Kostenübernahme würden Menschen mit Behinderungen hier wieder zu Bittstellern werden – und dies obwohl schon in den 1990er-Jahren der Paradigmenwechsel (bekannt als Vorzeichenwechsel im Behindertenrecht: „Menschen mit Behinderungen wollen nicht mehr Objekt der Fürsorge sondern selbst bestimmtes Subjekt sein“) eingeleitet worden war. 

Gerade wegen der Verwaltungsreform in Baden-Württemberg und der damit verbundenen Aufgabenverlagerung auf die Landkreise dürfe die Bereitstellung von Kommunikationshilfen nicht vom jeweiligen Landkreis abhängen, sondern die Pflicht zur Bereitstellung müsse auf die unteren Verwaltungsbehörden – gegen Kostenersatz durch das Land – übergehen. Entsprechend müsse das L-BGG erweitert werden.
Die Teilnehmer forderten den Gesetzgeber dazu auf, eine verpflichtende Regelung im L-BGG zu schaffen und damit zu gewährleisten, dass Behördenschreiben verständlicher formuliert werden. Dies sei nicht nur für Menschen mit Lernbehinderung wichtig, sondern auch für Nichtjuristen. Auch eine anwesende Abgeordnete sprach sich dafür aus, generell bürgerfreundlicher und allgemeinverständlicher zu formulieren. „Teilhabe heißt auch, dass man die Sachen verstehen kann“, brachte es eine andere Teilnehmerin auf den Punkt. Amtsdeutsch berge immer wieder die Gefahr von Missverständnissen und – damit verbunden – von rechtlichen Nachteilen sowie von Kosten oder Mehrkosten. 

Ebenso müsse man im L-BGG eine Regelung bezüglich der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 32 LVwVfG aufnehmen – und zwar für Fälle des Ablaufs einer Widerspruchsfrist aufgrund der Folgen einer Behinderung (z. B. bei Sinnesbehinderungen oder bei kognitiven Einschränkungen, die es den betroffenen Menschen unmöglich machen, das verwendete Amtsdeutsch zu verstehen).
2.) Unabhängige Behindertenbeauftragte
Einmütig sprachen sich die AG-Teilnehmer für die Etablierung von unabhängigen Behindertenbeauftragten auf kommunaler Ebene aus. Behindertengerechte Lösungen auf örtlicher Ebene – einschließlich der barrierefreien Gestaltung der Internetseiten der Städte und Gemeinden – könne es nur mit solchen Behindertenvertretern geben. Auch wegen der baden-württembergischen Verwaltungsreform sei es wichtig, Behindertenbeauftragte zu installieren, um reagieren zu können, wenn untere Verwaltungsbehörden gegenüber behinderten Menschen von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich verfahren oder unterschiedliche Standards zugrunde legen würden. 

Das Amt der kommunalen Behindertenbeauftragten müsse im L-BGG gesetzlich verankert und mit klaren Rechten und Pflichten sowie mit einer entsprechenden Infrastruktur ausgestattet werden. Ohne diese Infrastruktur sei keine „Begegnung auf Augenhöhe“ mit den politischen Entscheidungsträgern möglich, brachte es einer der Teilnehmer auf den Punkt. Die Tätigkeit der kommunalen Behindertenvertreter führe zur Kosteneinsparung, da teure Fehlplanungen verhindert würden. Betroffene Schwerbehinderte mit persönlichen Erfahrungen im Kommunalbereich bekräftigten im Forum, dass man hier ohne verbindliche gesetzliche Regelungen nicht weiterkomme. Dies hätten die letzten Jahre gezeigt. Mehrfach verwiesen Teilnehmer auf die positiven Erfahrungen, die es seit Jahren im Bundesland Bayern mit den kommunalen Behindertenbeauftragten gibt. 

Mit großem Interesse verfolgten die AG-Teilnehmer die Ausführungen der früheren bayerischen Sozialministerin, Frau Barbara Stamm, die als Gast und stellvertretende Präsidentin des Bayerischen Landtags am 5. TbM teilgenommen hatte. Frau Stamm hatte geschildert, dass man in Bayern zunächst einen Staatssekretär mit dem Amt des bayerischen Landesbehindertenbeauftragten betraut hatte. Dann habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, besser einen regierungsunabhängigen und selbst von Behinderung betroffenen Landesbehindertenbeauftragten zu bestimmen. Dessen Amt – ausgestattet mit eigenem Büro, Budget und Fahrer – erfahre in Bayern große Akzeptanz. 

Die Betroffenen waren der einhelligen Auffassung, auch in Baden-Württemberg für jede Legislaturperiode einen regierungsunabhängigen Beauftragten für die Belange behinderter Menschen unter Beteiligung der Behindertenverbände zu benennen. Dessen Amt müsse auch im L-BGG fest verankert und klar definiert sein. Hierfür sei eine angemessene Infrastruktur ebenfalls unabdingbar. 

Kritik übten einige Teilnehmer an der bisherigen Situation in Baden-Württemberg, wo es vom Wohlwollen eines Ausschusses abhänge, ob der Landesbehindertenbeauftragte (vom Ministerpräsidenten wurde 2006 Herr Staatssekretär Dieter Hillebrand vom Sozialministerium für dieses Amt ernannt)  eingeladen werde. Ein Vater eines behinderten Sohns forderte in diesem Zusammenhang die Schaffung fester Bürgersprechzeiten beim Landesbehindertenbeauftragten, damit sich Betroffene auch im Einzelfall Gehör verschaffen können. 

Die im Thesenpapier formulierte Forderung nach Einführung eines Landesbehindertenrats wurde ebenfalls in der AG aufgegriffen. Es solches Gremium sei notwendig, um die Landesregierung in allen Grundsatzangelegenheiten behinderter Menschen beraten zu können. In diesem Zusammenhang sprachen sich Teilnehmer zugleich für örtliche Behindertenräte aus. So könne man der Vielfalt der unterschiedlichen Behinderungen und den daraus entstehenden Interessen der Betroffenen Rechnung tragen. 
3.) Rechtliche Durchsetzung
Die Teilnehmer sprachen sich dafür aus, den Katalog der einklagbaren Rechte im L-BGG zu erweitern und auch die Regelungen der §§ 7 (Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr), 9 (Gestaltung des Schriftverkehrs) und 10 (Barrierefreie mediale Angebote) einzubeziehen. Anderenfalls könnten Menschen mit Behinderung ihre Rechte in diesen wichtigen Lebensbereichen nicht durchsetzen. Ohne die Möglichkeit den Klageweg zu beschreiten, könne es jedoch keine wirksame Integration behinderter Menschen geben, wurde argumentiert. Außerdem müssten auch Behindertenverbände, die lediglich auf Landesebene organisiert sind, eine Verbandsklage erheben können. Ebenso sei es dringend erforderlich, einen so genannten Klagepool zu schaffen, um Behindertenverbänden trotz gegebenenfalls hohen Klagerisikos zu ermöglichen, überhaupt eine rechtliche Klärung anzustreben.




Des Weiteren sprachen sich die AG-Teilnehmer dafür aus, im L-BGG eine Beweislastumkehr zu verankern. Anderenfalls sei es den von Benachteiligung oder konkreter Diskriminierung betroffenen behinderten Menschen kaum möglich, vor Gericht Recht bekommen zu können. Sie seien in einer unterlegenen Position, wenn es darum gehe, die erfahrene Benachteiligung konkret beweisen zu müssen. Ohne eine Beweislastumkehr – beispielsweise in analoger Anwendung des § 81, Abs. 2, Ziffer 1, S. 3 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) – sei die tatsächliche und dauerhafte Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft kaum zu verwirklichen. Hier bedürfe es gleich starker Verhandlungspositionen. 

(Im Einzelnen wird auch auf das zur AG-Sitzung vorgelegte Thesen- und Forderungspapier verwiesen.)
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